
Die Landesregierung hat am 25. Juni 2021 eine neue Verordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) beschlossen. Die 
neuen Regelungen gelten ab 28. Juni 2021. Sie sehen einen zusätzlichen Öffnungsschritt 
bei Inzidenz unter 10 vor. 

 Inzidenzstufen 1 und 2 (Inzidenz unter 35): Sport im Freien und in geschlossenen Räumen 
ohne besondere Regelung! 

 Inzidenzstufe 3 (Inzidenz unter 50): Sport im Freien und in geschlossenen Räumen ohne 
Personenbeschränkung für die drei G (getestet, genesen, geimpft) 

 Inzidenzstufe 4 (Inzidenz über 50): Sport im Freien maximal 25 Personen mit drei G 
(getestet, genesen, geimpft); Sport in geschlossenen Räumen maximal 14 Personen mit drei 
G (getestet, genesen, geimpft) 

Im Detail ist dies im § 15 Sport und Sportveranstaltungen geregelt: 

(1) Der Freizeit- und Amateursport ist 

1. in den Inzidenzstufen 1 und 2 ohne die Beschränkungen der Nummern 2 und 3 
zulässig, 

2. in Inzidenzstufe 3 allgemein zulässig, wobei die Teilnahme nur mit einem Test-, Impf- 
oder Genesenennachweis zulässig ist, 

3. in Inzidenzstufe 4 nur im Freien mit bis zu 25 Personen und mit bis zu 14 Personen 
innerhalb geschlossener Räume zulässig, wobei die Teilnahme nur mit einem Test-, 
Impf- oder Genesenennachweis zulässig ist. 

Die Beschränkungen der Nummern 2 und 3 gelten nicht für das nach den allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen zulässige Zusammentreffen mehrerer Personen. 

(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 gelten nicht für Sport zu dienstlichen Zwecken, 
Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb und Spitzen- oder Profisport. 

(3) Wettkampfveranstaltungen wie die des Freizeit-, Amateur-, Spitzen- und Profisports sind 

1. in Inzidenzstufe 1 
1. mit bis zu 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien und mit bis zu 

500 Zuschauerinnen und Zuschauern innerhalb geschlossener Räume 
zulässig oder 

2. mit bis zu 30 Prozent der zugelassenen Kapazität zulässig oder 
3. mit bis zu 60 Prozent der zugelassenen Kapazität zulässig, wobei die 

Teilnahme nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises 
zulässig ist, 

2. in Inzidenzstufe 2 
1. mit bis zu 750 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien und mit bis zu 250 

Zuschauerinnen und Zuschauern innerhalb geschlossener Räume zulässig 
oder 

2. mit bis zu 20 Prozent der zugelassenen Kapazität zulässig oder 
3. mit bis zu 60 Prozent der zugelassenen Kapazität zulässig, wobei die 

Teilnahme nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises 
zulässig ist, 

3. in Inzidenzstufe 3 nur mit bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien und 
mit bis zu 200 Zuschauerinnen und Zuschauern innerhalb geschlossener Räume 
zulässig, wobei die Teilnahme nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder 
Genesenennachweises zulässig ist, 

4. in Inzidenzstufe 4 nur mit bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien und 
mit bis zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauern innerhalb geschlossener Räume 
zulässig, wobei die Teilnahme nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder 
Genesenennachweises zulässig ist. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


In der Inzidenzstufe 1 gilt bei einer Überschreitung von 300 und in den Inzidenzstufen 2 bis 4 
von 200 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Das Abstandsgebot gilt nicht in den Fällen des Satz 1 Nummern 1 
und 2 jeweils Buchstabe c. 

(4) Die Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden sowie Sportlerinnen und Sportler werden 
bei der Ermittlung der zulässigen Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht 
berücksichtigt. Die zulässige Anzahl an Sportlerinnen und Sportlern bei 
Wettkampfveranstaltungen ist in den Fällen des Absatzes 2 unbegrenzt und für den Freizeit- 
und Amateursport in Inzidenzstufe 4 auf 100 Personen im Freien und auf 14 Personen 
innerhalb geschlossener Räume begrenzt. Wer eine Wettkampfveranstaltung abhält, hat ein 
Hygienekonzept zu erstellen und eine Datenverarbeitung durchzuführen. 

 


